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An den Vorstand des VFZB

Sehr geehrter Herr von Kleist, sehr geehrte Frau Dr. Geipert, sehr geehrte Frau Fuchs-Heising, sehr geehrte Frau Bacher, sehr geehrte Frau Forkert-Hahn, sehr geehrte Frau Hermann, liebe Vorstandsmitglieder des VFZB,

Bückeburg, den 10.Juni 2008

Ihre Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung habe ich am heutigen Tage erhalten. Es war höchste Zeit beizulenken, wie Sie wahrscheinlich selbst nach meinem Antrag beim Vereinsregistergericht realisiert haben.
Sie berufen sich auf das Minderheitsgesuch vom 7.4. und 24.4., Sie haben es also unbestreitbar bekommen. Diesem Gesuch lagen nachweislich Tagesordnungspunkte bei.

"§10 Mitgliederversammlung

Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung unter Angabe der Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher. 

Anträge zur Tagesordnung der Mitgliederversammlung oder außerordentlichen Mitgliederversammlung sind dem Vorstand mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich einzureichen. 

Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können nur dann zur Abstimmung gebracht werden, wenn die Mehrheit sich dafür ausspricht. "
Es ist ein Verstoß gegen die Satzung, dass Sie die Anträge zur Tagesordnung dieser Minderheit ignorieren.  Sie haben kein Recht dazu, die "Notwendigkeit" oder "Angemessenheit" von Anträgen zur Tagesordnung zu beurteilen. Weil sie rechtzeitig eingereicht wurden, steht diesen Tagesordnungspunkten uneingeschränkte Abstimmbarkeit zu, worum Sie sie nun betrogen haben, da sie nicht in der Ladung stehen.
Ich darf im Namen der Minderheit darauf bestehen, dass jetzt endlich die Satzung beachtet, das Vereinsrecht befolgt und die nachfolgend wiederholten Punkte zur Abstimmung gebracht werden. Ich reiche diese Punkte ausdrücklich innerhalb der satzungsgemäßen Frist nach.

Abstimmung zur Änderung der ZBO bzgl. Zuchtausschuss

Mitglieder müssen nicht Züchter sein 
Zuchtausschuss berät verbindlich 
Zuchtausschuss legt Termine und Art der Zuchtveranstaltungen fest 
Umgang mit Befangenheit verdeutlichen, die MGV entscheidet 

Abstimmung über die Änderung der ZBO und Anpassung an europäisches Tierzuchtrecht 

Abstimmung über die Änderung der Zuchtbuchordnung zum Bestandsschutz aller o.i.-Pferde im Zuchtbuch 
Bestätigt das Ursprungszuchtbuch die Vorbucheintragung mittels Exportzertifikat wird uneingeschränkter rückwirkender Bestandsschutz gewährt

Abstimmung zur Änderung der ZBO im Bezug auf die VFZB-Richter 

Die VFZB-Richter werden einzeln von der HV für das Jahr zugelassen oder abgelehnt 
Jury mindestens 4 Mitglieder 
Die VFZB-Richter und Ersatzrichterfür die Veranstaltungen werden per Los ermittelt. 
Vorstandsmitglieder werden nicht als Richter zugelassen 

Das Richten erfolgt getrennt 

Ein Richter darf nicht eigene oder Pferde richten, die sich zuvor in seinem Besitz befunden haben, noch Nachzucht erster Generation seiner eigenen Pferde. In den Zuchtklassen enthält er sich des Urteils für das betroffene Pferd, in den Championaten für die gesamte Klasse.

Ggf. Geheime Abstimmung über die Zulassung der VFZB-Richter für die Zuchtveranstaltungen und Körungen des Geschäftsjahres.

Ggf. Losverfahren zur Bestimmung der Richter für 2008.

Aufnahme von geringer als 2%igen Araber-Berbern in das Zuchtbuch der Berber (Änderungen Türkis unterlegt) 

Einzelne Abstimmung über weitere Änderungen der ZBO 
Tippfehlerkorrektur annehmen (z.B. ORGINAL->ORIGINAL) 
Neuregelung der ordentlichen Mitgliedschaft

Über Mitgliederausschlüsse entscheidet die HV 
Mitgliederliste mit Protokoll verschicken 
Angaben über Künstl. Besamung nur in der ZBO 
Bei Vorstandsversammlungen bei Stimmgleichheit kein Veto des Vorsitzenden 
Kommissarische Postenbesetzung nur bis zur nächsten HV 
Fristsetzung für eine aoHV

Zur aoMGV darf ein Mitglied die aktuelle Mitgliederliste verlangen 
Übertragung des Stimmrechtes zulassen

Zuchtzielbeschreibung Pferdefarben korrigieren, Augenfarbe und div. Formulierungen 
Bügeln nicht als unerwünscht aufzählen 
Ergebnisse von Wiedereingetragenen anerkennen 
Identifikation durch Tierarzt möglich 
Einzeldeckgenehmigung umformulieren, Gebühren bei Körung anrechnen 
Termindruck für Fohleneintragung entschärfen 
Überprüfungsmerkmale der Rittigkeitsüberprüfung der Hengste umformulieren
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Mit freundlichen Grüßen, 

Ihre Christin Krischke

 

